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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Im Februar 2019 verabschiedete die WAK-SR einen Vorentwurf zur Umsetzung des
Systemwechsels in der Wohneigentumsbesteuerung, der mit Folge geben einer eigens
ausgearbeiteten parlamentarischen Initiative beschlossen worden war. Um die
Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstgenutztes Wohneigentum im
Hauptwohnsitz auf Bundes- und Kantonsebene möglichst haushaltsneutral zu gestalten,
schlug die Kommission folgende Massnahmen vor. Erstens dürften für den
Hauptwohnsitz in Zukunft keine Kosten für Unterhalt, Instandstellung,
Versicherungsprämien oder die Verwaltung durch Dritte mehr als Abzüge geltend
gemacht werden. Gleiches soll zweitens auf Bundesebene für bisher mögliche Abzüge
für Energiespar- und Umweltmassnahmen sowie für denkmalpflegerische Arbeiten
gelten; hier wären die Kantone jedoch frei, ob sie diese Abzüge im Rahmen ihrer
kantonalen Steuergesetzgebung nach wie vor zulassen wollen. Drittens sollen die
Abzüge für Schuldzinsen geändert werden und nicht zuletzt soll mit der Vorlage ein
zeitlich begrenzter Ersterwerberabzug eingeführt werden, um gerade auch jüngeren
Leuten den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. 
Bezüglich private Schuldzinsen sieht die aktuelle Gesetzgebung vor, dass diese in der
Höhe des Ertrags aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen und weiterer CHF
50'000 abgezogen werden können. Gleich fünf Varianten präsentierte die Kommission
zur Änderung der Schuldzinsenabzüge in ihrem Vorentwurf. Neu könnten Zinsen
entweder nur noch im Umfang von 100% (Variante 1) oder 80% (Variante 2) der
steuerbaren Vermögenserträge (z.B. aus Dividenden, Zinsen oder Mieteinnahmen)
abzugsfähig gemacht werden. Oder es könnten – wie dies Variante 4 vorsieht – nur die
Zinsen im Umfang der Erträge aus unbeweglichem Vermögen, bzw. auf Immobilien, als
Abzugsmöglichkeit erhalten bleiben. Variante 3 entspräche der Variante 4 plus
Abzugsmöglichkeiten für weitere CHF 50'000, sofern letztere für «Beteiligungen von
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft» (WAK-SR, 15.2.19) eingesetzt wurden, was somit auch Firmenbesitzer
steuerlich entlasten würde. Mit Annahme der radikalsten Variante 5 würden die
Möglichkeiten für Schuldzinsenabzüge vollständig entfallen. 
Von der Vorlage ausgenommen ist die Abschaffung des Eigenmietwerts für
Zweitliegenschaften; hier sollen aktuelle Regelungen unverändert bestehen bleiben. Die
Kommission begründete diesen Entscheid zum einen mit den befürchteten hohen
Steuerausfällen, die überwiegend Berg- und Randregionen treffen würden, und wies
zum anderen auf das «fein austarierte Gleichgewicht» durch den inner- und
interkantonalen Finanzausgleich hin, das man nicht gefährden wolle. Nicht zuletzt sei es
auch nicht das Ziel, Anreize zu schaffen, die den Erwerb und Bau von
Zweitliegenschaften attraktiver machen würden.
In den Medien stiessen die sich konkretisierenden Pläne zur Abschaffung des
Eigenmietwertes nach diversen gescheiterten Vorstössen in der Vergangenheit auf
einige Resonanz. Einig war man sich in der Berichterstattung zwar bezüglich der
Notwendigkeit der Abschaffung des Eigenmietwertes als Besteuerung eines fiktiven
Einkommens, sie offenbarte jedoch auch die umstrittenen Punkte der Vorlage, die im
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses noch für einigen Gesprächsstoff sorgen
könnten. Als Knackpunkt des Revisionsvorhabens wurde in erster Linie die Frage der
Schuldzinsabzüge definiert. Gegenüber der NZZ zeigte sich Hans Egloff (svp, ZH),
Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbandes und Urheber zahlreicher
Vorhaben zur Abschaffung des Eigenmietwertes, insofern kompromissbereit, als er die
Variante 4 als «logisch» bezeichnete, obwohl die ersten drei Varianten für die
Eigentümer an sich attraktiver wären. Bereits in der Kommission ebenfalls nicht
unumstritten waren auch die geplanten Änderungen im Bereich der Abzüge für
energetische Sanierungen, da viele dieser Massnahmen erst kürzlich im Rahmen der
Energiestrategie 2050 eingeführt worden waren. In den Medien äusserte sich Nathalie
Imboden, die Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, dazu kritisch
zu Wort und betitelte die Möglichkeit für unterschiedliche Regelungen auf kantonaler
Ebene als «Flickenteppich». Kritisch beurteilte der Verband auch die vom Bund
gewählte Berechnungsgrundlage, die auf einem durchschnittlichen Hypothekarzinssatz
von 3.5 Prozent basiert. Während die Eigentümer bei einem solchen Szenario mit der
neuen Regelung stärker zur Kasse gebeten würden, würden sie bei dem um einiges
tiefer liegenden aktuellen Zinsniveau finanziell von der Vorlage profitieren. Man erwarte
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deshalb mit Spannung die genauen Berechnungen. Offen dürfte ferner auch sein, wie
die Kantone den ihnen zugestandenen Spielraum in Bezug auf zulässige Abzüge für
Energie- und Umweltmassnahmen auffassen. Sollten solche Abzüge zulässig bleiben,
könnte dies für die Kantone einen erhöhten administrativen Aufwand bedeuten, da sie
in Zukunft prüfen müssten, ob es sich bei der Sanierungsmassnahme um eine
gewöhnliche Unterhaltsarbeit handelt, die nicht mehr länger steuerlich
abzugsberechtigt wäre, oder ob diese ökologisch begründet war.
Die WAK-SR wird den Vorentwurf voraussichtlich im März 2019 in die Vernehmlassung
geben. 1

1) Medienmitteilung WAK-SR vom 15.2.19; Medienmitteilung WAK-SR vom 16.1.19; Medienmitteilung WAK-SR vom 21.8.18; AZ,
Lib, NZZ, TA, 16.2.19
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